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Am 5. Mai 1949 gründeten Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Lu-
xemburg, die Niederlande, Norwegen und Schweden in London den Europarat. Er ist die älteste 
zwischenstaatliche politische Organisation Europas. Die Bundesrepublik Deutschland trat dem 
Europarat am 13. Juli 1950 bei und wurde am 2. Mai 1951 Vollmitglied.  

Mit der Ausnahme Kosovos, des Vatikans, Belarus und Russlands gehören alle europäischen 
Staaten sowie die Türkei, Georgien, Armenien und Aserbaidschan (46 Staaten) dem Europarat an. 
Russland war 1996 beigetreten, wurde aber 2022 wegen des Überfalls auf die Ukraine ausge-
schlossen. 

Der Sitz der Organisation ist in Straßburg. Mit der Europäischen Union ist der Europarat institu-
tionell nicht verbunden, nutzt aber ebenso die Europaflagge und die Europahymne. 

Der Europarat hat nach seiner Satzung die Aufgabe, „eine engere Verbindung zwischen seinen 
Mitgliedern zum Schutze und zur Förderung der Ideale und Grundsätze, die ihr gemeinsames 
Erbe bilden, herzustellen und ihren wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu fördern“ (Art. 1). 
Der Schutz der Menschenrechte und die Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind 
die Hauptziele des Europarates; zu ihrer Verwirklichung haben sämtliche Aktivitäten des 
Europarates beizutragen. Dazu entwickelt der Europarat Normen und Standards, die von den 
Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssen. Die daraus resultierenden völkerrechtlichen Verträge 
binden allerdings nur Mitglieder, die sie ratifiziert haben. So hat der Europarat bis heute mehr als 
225 für die Vertragsparteien verbindliche Abkommen ausgearbeitet, die ein sehr breites 
Themenspektrum abdecken. Am bekanntesten hiervon sind die Europäische 
Menschenrechtskonvention (EMRK) von 1950 und ihre Zusatzprotokolle. Andere Abkommen 
betreffen z.B. den Schutz nationaler Minderheiten, den Schutz des kulturellen und natürlichen 
Erbes oder die kommunale Selbstverwaltung. Viele Abkommen stehen auch Drittstaaten offen, 
wodurch der Europarat Völkerrecht auch im globalen Maßstab mitgestaltet. Deutschland hat von 
den über 225 Übereinkommen 142 ratifiziert, 40 unterzeichnet, 42 nicht unterzeichnet und fünf 
wegen eingetretener Gegenstandslosigkeit wieder aufgekündigt. 

Zur Überwachung der Einhaltung der von ihm entwickelten Normen hat der Europarat verschie-
dene Verfahren entwickelt. Die Überwachung der EMRK obliegt dem Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR), der dieses Jahr sein 65-jähriges Bestehen feiert; über die Umsetzung 
der Urteile des EGMR wiederum wacht das Ministerkomitee. Von Bedeutung sind daneben insbe-
sondere die Monitoring-Verfahren von Ministerkomitee einerseits und Parlamentarischer Ver-
sammlung (PV) andererseits, die in den 1990er Jahren als Reaktion darauf geschaffen wurden, 
dass die Staaten Mittel- und Osteuropas bei ihrem Beitritt zum Europarat zum Teil erhebliche 
Defizite bei der Einhaltung der Standards des Europarates aufwiesen. Schließlich unterstützt der 
Europarat seine Mitgliedstaaten bei der Durchführung der Maßnahmen, die zur Erreichung seiner 
Standards erforderlich sind, indem er z.B. Expertise im Bereich der Gesetzgebung zur Verfügung 
stellt oder Weiterbildungsmaßnahmen organisiert. Das Ministerkomitee ist das 
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Entscheidungsorgan des Europarates; es bestimmt die Arbeit des Europarats – u. a. durch Be-
schluss des Arbeitsprogramms, der Normen des Europarates sowie des Haushalts – maßgeblich 
und ermöglicht den politischen Dialog über alle Fragen von gesamteuropäischem Interesse, von 
denen lediglich die nationale Verteidigung ausgenommen ist. Das Ministerkomitee setzt sich aus 
den Außenministern der einzelnen Mitgliedstaaten oder deren Ständigen Vertretern zusammen. 
Der Vorsitz im Ministerkomitee rotiert halbjährlich zwischen den Mitgliedstaaten. Die PV ist das 
beratende Organ des Europarats. Sie wählt u.a. den Generalsekretär des Europarates, den Men-
schenrechtskommissar sowie die Richter des EGMR. Ihre Mitglieder werden von den nationalen 
Parlamenten aus ihren eigenen Reihen entsandt. Die nationalen Delegationen bestehen – abhän-
gig von der jeweiligen Bevölkerungszahl – aus zwei (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Ma-
rino) bis 18 (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien) Vertretern, deren Zusammenset-
zung das Kräfteverhältnis der Parteien im nationalen Parlament abbildet. Der Kongress der Ge-
meinden und Regionen (KRGR) wurde 1994 als beratendes Organ des Europarates geschaffen und 
hat u.a. die Aufgabe, die Teilhabe der Gemeinden und Regionen an den Aktivitäten der Organisa-
tion sicherzustellen und die Demokratie auf kommunaler und regionaler Ebene zu fördern. Wei-
tere Institutionen des Europarates sind insbesondere der EGMR und der Europäische Kommissar 
für Menschenrechte. Letzterer hat u.a. die Aufgabe, die Öffentlichkeit im Bereich der Menschen-
rechte zu sensibilisieren, in Menschenrechtsfragen zu beraten und die Mitgliedstaaten bei der Be-
hebung menschenrechtlicher Defizite zu unterstützen. 

Dem Europarat kommt beim Schutz der Menschenrechte und der Förderung von Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit auf internationaler Ebene eine Vorreiterrolle zu. Mit EMRK und EGMR leistet 
der Europarat einen unverzichtbaren Beitrag zum Schutz der Menschenrechte in Europa. Die 
Zahl der Vertragsstaaten variiert allerdings bei den einzelnen Abkommen des Europarates erheb-
lich, und nicht alle davon gelten in sämtlichen Mitgliedstaaten des Europarates. Somit weisen 
einige Mitgliedstaaten des Europarates noch immer Defizite in den Bereichen Menschenrechte, 
Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit auf, was sich auch an der erheblichen Anzahl von Ver-
fahren vor dem EGMR bemerkbar macht.  

Der Ausschluss eines Landes ist die schärfste Sanktionsmöglichkeit des Europarates, unterhalb 
der es insbesondere die Option des Stimmrechtsentzuges gibt. Russland z.B. waren vor seinem 
Ausschluss bereits von 2000 bis 2001 aufgrund des zweiten Tschetschenienkrieges und 2014 auf-
grund der Besetzung der Krim und des hybriden Krieges im Donbass die Stimmrechte in der PV 
entzogen worden. Russland selbst reagierte darauf, in dem es gegenüber den Organen und in den 
Gremien des Europarates noch destruktiver auftrat und die wachsende Zahl seiner Verurteilun-
gen vor dem EGMR angesichts zahlreicher Menschenrechtsverletzungen weitgehend ignorierte. 
Russland erklärte am 15. März 2022 seinen Austritt zum 31. Dezember 2022, was jedoch durch 
den Ausschluss des Landes durch den Ministerrat am 16. März 2022 gegenstandslos wurde. 
Grund für den Ausschluss war Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Am 16. September 
2022 war Russland auch keine Vertragspartei der EMRK mehr. In der Geschichte des Europarates 
hatte es erst einmal zuvor den Austritt eines Landes gegeben: 1969 war Griechenland einem Aus-
schluss aufgrund schwerster Menschenrechtsverletzungen zuvorgekommen. Griechenland trat 
dem Europarat 1974 wieder bei. 
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